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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §24 Abs1;

Rechtssatz

Bei einem Teilbetrieb handelt es sich um einen organisch in sich geschlossenen, mit einer gewissen Selbständigkeit

ausgestatteten Teil eines Gewerbebetriebes, der es auf Grund seiner Geschlossenheit ermöglicht, die gleiche

Erwerbstätigkeit ohne weiteres fortzusetzen. Um von einem Teilbetrieb sprechen zu können, müssen all diese

Voraussetzungen erfüllt sein. Er muss tatsächlich selbständig geführt sein. Eine nur betriebsinterne Selbständigkeit

genügt nicht; die Selbständigkeit muss vielmehr auch nach außen in Erscheinung treten (Hinweis E 20. November

1990, 89/14/0156, 0157).
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